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Termine September 2011 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

12.9.2011 15.9.2011 8.9.2011 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 

entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnaus-

schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 

abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Solida-
ritätszuschlag 

12.9.2011 15.9.2011 8.9.2011 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.9.2011 15.9.2011 8.9.2011 

Umsatzsteuer4 12.9.2011 15.9.2011 8.9.2011 

Sozialversicherung5 28.9.2011 entfällt entfällt 

 

1. Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 

zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-

gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächs-

te Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 

Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

 

2. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-

gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugser-

mächtigung erteilt werden.  
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3. Für den abgelaufenen Monat. 

 

4. Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

 

5. Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den dritt-

letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen 

gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätes-

tens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.9.2011) an die jeweilige Einzugsstelle 

übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 

die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftrag-

ten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 

oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Abzinsung von Rückstellungen für Deponie-Rekultivierung und Rückbauverpflichtun-
gen verfassungsgemäß 

 
Eine GmbH betreibt seit 1979 bis voraussichtlich 2015 eine Deponie. Der Teil eines zum 

Betriebsgelände gehörenden Hafens und ein Bandkanal sind bei Einstellung des Betriebs 

zurückzubauen. In den Bilanzen bis einschließlich 1998 wurden Rückstellungen für Rekulti-

vierung der Deponie sowie Rückbauverpflichtungen für den Hafen und den Bandkanal gebil-

det. Bei der Berechnung der Rückstellungen in der Steuerbilanz zum 31.12.1999 erfolgte 

keine Abzinsung der darin enthaltenen bis zum 31.12.1998 gebildeten Rückstellungen. 

 

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass Rückstellungen für Deponie-Rekultivierung nach 

der tatsächlichen Inanspruchnahme und Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen zeitan-

teilig in gleichen Raten anzusammeln sind. Außerdem sind die Rückstellungen seit 1999 

abzuzinsen. Es liegt eine unechte Rückwirkung vor, weil die Vorschriften über die Abzinsung 

erst nach der Gesetzesverkündung angewendet werden mussten. Aufgrund der Übergangs-

regelung konnten Gewinne aus der Anwendung der Neuregelung auf zehn Jahre verteilt 

werden. Damit habe der Gesetzgeber dem verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauens-

schutz hinreichend Rechnung getragen. 
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Hinweis: Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ist nunmehr handelsrechtlich der 

Erfüllungsbetrag anzusetzen, während steuerlich die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag 

ohne Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen vorgeschrieben sind. 

 

Nichtabziehbarkeit von Schuldzinsen beim so genannten „umgekehrten Zwei-Konten-
Modell“ 

 
Nach dem Einkommensteuergesetz sind Schuldzinsen bei Überentnahmen z. T. nicht ab-

ziehbar. Eine Überentnahme liegt vor, wenn die Entnahmen die Summe aus Gewinn und 

Einlagen übersteigen. Mit der Regelung soll verhindert werden, dass privat veranlasste 

Schuldzinsen als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die steuerliche Abziehbarkeit der 

Schuldzinsen ist zweistufig zu prüfen: 

 

· Schritt 1: Zunächst sind die rein privat veranlassten Schuldzinsen zu ermitteln. Sie dürfen 

nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden und bleiben bei der Berechnung von 

Überentnahmen außen vor. 

 

· Schritt 2: Liegen Überentnahmen vor, sodass Zinsaufwendungen nur eingeschränkt ab-

ziehbar sind? 

 
 

Mit dem „umgekehrten Zwei-Konten-Modell“ (Konto 1 nur für Betriebseinnahmen, Konto 2 für 

Betriebsausgaben und Privatentnahmen) können die Regelungen des § 4 Abs. 4a EStG 

nicht umgangen werden. Ist in diesem Modell das Konto 2 durch Privatentnahmen im Soll 

und wird das Soll durch eine Gutschrift von Betriebseinnahmen getilgt, liegt eine Entnahme 

vor, die bei der Prüfung von Überentnahmen (Schritt 2) zu berücksichtigen ist. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Auch auf Umlaufvermögen entfallende Schuldzinsen sind nach Überentnahmen nur 
beschränkt abziehbar 

 
Sind in den Betriebsausgaben von Personenunternehmen Schuldzinsen enthalten, die nicht 

auf Investitionskredite im Zusammenhang mit der Anschaffung bzw. Herstellung von Wirt-

schaftsgütern des Anlagevermögens entfallen, sind diese in Höhe von 6 % der sog. Über-

entnahmen steuerlich nicht abzugsfähig. Dabei kann ein Freibetrag von 2.050 € abgezogen 

werden. Eine Überentnahme ergibt sich, wenn die Entnahmen höher sind als die Summe 

des Gewinns und der Einlagen in einem Wirtschaftsjahr. 

 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass (im Fall zu hoher Privatentnahmen) die auf die 

Finanzierung von Umlaufvermögen entfallenden Schuldzinsen auch dann nur gekürzt ab-

zugsfähig sind, wenn sie auf den Erwerb eines Warenlagers entfallen. 

 

Hinweis: Die Fremdfinanzierung sollte sich deshalb im Wesentlichen auf Anlagevermögen 

beschränken. 

 

Aufwendungen für den Umbau von Stall und Scheune in eine Garage und eine Woh-
nung sind Herstellungskosten 

 
Ein Gebäude mit zwei Wohnungen und Wirtschaftsräumen (Stall und Scheune) wurde reno-

viert. Die Wirtschaftsräume wurden zu einer Garage und einer Wohnung umgebaut. 

Ob Baumaßnahmen zu Herstellungsaufwand führen, ist für einzelne Gebäudeteile gesondert 

zu prüfen, wenn sie in keinem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen. 

Demgegenüber ist von einer Einheitlichkeit mehrerer Gebäudeteile auszugehen, wenn ein-

zelne Bauteile miteinander verknüpft sind. Wird dabei, wie an obigem Beispiel gezeigt, ein 

wesentlicher Teil der Bausubstanz ausgetauscht, ist von Herstellungskosten auszugehen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Nur ein Mittelpunkt der Lebensinteressen bei mehreren Wohnungen 

 
Bewohnen Ehegatten mehrere Wohnungen, können sie trotzdem keine doppelte Haushalts-

führung geltend machen, wenn sie jederzeit zusammenwohnen. Wohnt das Ehepaar wäh-

rend der Woche zusammen in einer Wohnung und nutzt es eine weitere Wohnung gemein-

sam am Wochenende sowie im Urlaub, ist Mittelpunkt der Lebensinteressen in der Woh-

nung, von der beide regelmäßig ihre Arbeitsstätte aufsuchen. 

 

Wohnen nämlich beide Ehegatten während der Woche zusammen in einer Wohnung in der 

Nähe beider Arbeitsstätten, ist der Fall vergleichbar mit einem ledigen Steuerpflichtigen, der 

zwei Wohnungen innehat. Bei diesem wird der Lebensmittelpunkt regelmäßig in der Woh-

nung angenommen, von der er regelmäßig seine Arbeit aufsucht. 

 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung abziehbar 

 
Eine Ehefrau klagte gegen ihre Krankenversicherungsgesellschaft, weil diese die Zahlung 

von Krankentagegeld nach Eintritt der Berufsunfähigkeit eingestellt hatte. Die Kosten von rd. 

10.000 € für den Zivilprozess machten die Ehegatten in ihrer Einkommensteuererklärung 

zunächst als Werbungskosten der Ehefrau, später als außergewöhnliche Belastung geltend. 

 

Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof die Kosten eines Zivil-

prozesses unabhängig von dessen Gegenstand als außergewöhnliche Belastung anerkannt. 

Solche Aufwendungen sind dann abziehbar, wenn sich bei einem Prozess hinreichend Aus-

sicht auf Erfolg ergibt und keine Mutwilligkeit vorliege. Die Kosten sind allerdings um etwaige 

Erstattungen (z. B. Leistungen aus Rechtschutzversicherung) zu kürzen und nur insoweit 

abzugsfähig, als sie die zumutbare Belastung übersteigen. 
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Keine Anlaufhemmung bei Antragsveranlagung 

 
Eheleute erzielten in den Jahren 2002 und 2003 ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstän-

diger Arbeit. Am 13.11.2008 reichten sie für diese Jahre Einkommensteuererklärungen ein. 

Das Finanzamt lehnte die Durchführung der Antragsveranlagung ab, weil die Abgabefrist 

versäumt worden war. 

 

Der Bundesfinanzhof hat im Fall von Antragsveranlagungen entschieden, dass eine Anlauf-

hemmung in solchen Fällen nicht gegeben ist. Für 2002 verjährte die Einkommensteuer mit 

Ablauf des Jahres 2006 und für 2003 mit Ablauf des Jahres 2007, da eine Verpflichtung zur 

Abgabe einer Steuererklärung nicht bestanden hatte. 

 

Berufsausbildung nach Exmatrikulation und Aufnahme einer Vollzeiterwerbstätigkeit 
vor Ablegung der letzten universitären Prüfung 

 
Ein Universitätsstudium endet mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, frühestens 

jedoch mit der letzten Prüfungshandlung. Etwas anderes gilt nur, wenn das Studium abge-

brochen oder nicht mehr ernsthaft weiter betrieben wird. 

 

Trotz Exmatrikulation ist von einer Fortsetzung der Ausbildung auszugehen, wenn die letzte 

Prüfung nach der Exmatrikulation abgelegt wird. Auch eine Vollzeitbeschäftigung in der Zeit 

bis zur Ablegung dieser letzten Prüfung ändert an dieser Beurteilung nichts. Die aus einer 

solchen Beschäftigung erzielten Einkünfte sind jedoch auf den Jahresgrenzbetrag (kinder-

geldschädliche Einkünfte) anteilig mit anzurechnen. 

 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 
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Liebhaberei wegen langjähriger Verluste 

 
Grundsätzlich können betriebliche Verluste mit anderen Einkünften ausgeglichen werden 

und zu einer Steuerminderung führen. Dies gilt allerdings nur, wenn ein sog. Totalgewinn 

zwischen Betriebsgründung und Betriebsbeendigung erwirtschaftet werden kann. 

 

Ansonsten spricht man von Liebhaberei, deren Verluste nicht ausgleichsfähig sind. Beim 

Totalgewinn sind auch die sog. stillen Reserven zu berücksichtigen, allerdings nur im Rah-

men einer vorausschauenden Betrachtungsweise auf den Zeitpunkt der Betriebsbeendigung. 

 

Beispiel: 

 

Aufgelaufene Verluste seit Betriebsgründung -

 200.000 € 

Bisher gebildete stille Reserven 300.000 € 

Zwischenergebnis + 100.000 

€ 

Zu erwartende künftige Verluste bis Betriebs-

beendigung 

-

 150.000 € 

Totalverlust bis Betriebsbeendigung - 50.000 € 

 

Ergebnis: Das positive Zwischenergebnis von 100.000 € reicht nicht aus, um Liebhaberei zu 

verneinen. Nur wenn die stillen Reserven bis Betriebsbeendigung um mehr als 50.000 € 

steigen, somit mehr als 350.000 € betragen, können Verluste noch ausgeglichen werden. 

 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 
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Kein nachträglicher Vorsteuerabzug, wenn Leistungsempfänger bei Lieferung nicht 
Unternehmer war 

 
Ändern sich bei einem Gegenstand die Verhältnisse, die für den erstmaligen Vorsteuerabzug 

maßgeblich waren, ist die Vorsteuer zu berichtigen. Der Berichtigungszeitraum beträgt bei 

Grundstücken zehn Jahre und bei anderen Gegenständen fünf Jahre. Voraussetzung für die 

Vorsteuerberichtigung ist u. a., dass der Leistungsempfänger im Zeitpunkt der Lieferung Un-

ternehmer ist und den Gegenstand für sein Unternehmen bezieht. Liegen diese Vorausset-

zungen nicht vor, eröffnet auch eine spätere Unternehmereigenschaft oder unternehmeri-

sche Nutzung des Gegenstands nicht den (anteiligen) Vorsteuerabzug. 

 

Beispiel: 

 

Privatmann P erwirbt aus privatem Interesse im Jahr 2001 antiquarische Bücher. Im 

Jahr 2003 eröffnet er ein Antiquariat, in dem er die Bücher steuerpflichtig verkauft. 

 

P kann die in im Jahr 2001 gezahlte Umsatzsteuer nicht, auch nicht anteilig, abziehen. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Kleinbetragsverordnung auch zu Lasten des Steuerzahlers anwendbar 

 
Nach der Kleinbetragsverordnung 2002 hat die Änderung eines Steuerbescheids zu unter-

bleiben, wenn die festzusetzende Steuer weniger als 10 € von der ursprünglich festgesetzten 

abweicht. Diese Geringfügigkeitsgrenze gilt sowohl für Änderungen zu Lasten als auch zu 

Gunsten. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Verzögerungsgeld kann auch im Rahmen einer Außenprüfung festgesetzt werden 

 
Das Verzögerungsgeld ist mit dem Jahressteuergesetz eingeführt worden. Das Finanzamt 

kann mindestens 2.500 € und höchstens 250.000 € Verzögerungsgeld festsetzen, wenn im 

Rahmen einer Außenprüfung Auskünfte innerhalb einer angemessenen Frist nicht erteilt 

oder angeforderte Unterlagen nicht vorlegt werden. 

 

Der Bundesfinanzhof ist der Ansicht, dass eine mehrfache Festsetzung eines Verzögerungs-

gelds wegen fortdauernder Nichtvorlage derselben Unterlagen unzulässig ist. 

 

Fehlende Angaben über erhaltene Rentenbezüge berechtigen das Finanzamt zur Än-
derung bestandskräftiger Bescheide und können Steuerhinterziehung sein 

 
Bestandskräftig gewordene Steuerbescheide sind zuungunsten des Steuerpflichtigen aufzu-

heben oder zu ändern, soweit dem Finanzamt neue Tatsachen oder Beweismittel nachträg-

lich bekannt werden, die zu einer höheren Steuerfestsetzung führen. Tatsachen sind alle 

Sachverhalte, die für die Steuerfestsetzung bestimmend sind, z. B. die Besteuerungsgrund-

lagen. Beweismittel sind Urkunden, Zeugen, Gutachten. Nachträglich bekannt werden Tat-

sachen und Beweismittel, wenn sie dem für die Steuerfestsetzung zuständigen Mitarbeiter 

des Finanzamts nach Ergehen des Steuerbescheids bekannt werden. 

 

Gibt eine Rentnerin in ihrer Steuererklärung ihre erhaltenen Rentenbezüge nicht an, kann 

das Finanzamt bestandskräftige Steuerbescheide wegen neuer Tatsachen zuungunsten der 

Rentnerin ändern. Dass das Finanzamt aufgrund des Alters und möglicher Kindererzie-

hungszeiten der Rentnerin die Möglichkeit zu weiteren Ermittlungen hatte, steht der Ände-

rung nicht entgegen. 

 

Es ist sogar von einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung auszugehen, wenn die Rente bei 

Vorhandensein weiterer steuerpflichtiger Einkünfte nicht erklärt wurde. Dies gilt auch dann, 

wenn der Rentnerin bei Rentenbeginn die Auskunft erteilt wurde, die Rente sei wegen ihrer 

geringen Höhe nicht steuerpflichtig.  
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Den Nachweis, wer die Auskunft wann, wo und bei welcher Gelegenheit gegeben haben soll, 

blieb die Rentnerin schuldig. Hinzu kam, dass in der Steuererklärung „Hausfrau“ als Berufs-

bezeichnung angegeben war und nicht „Rentnerin“. 

 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz) 

 

Unpünktliche Mietzahlungen rechtfertigen fristlose Kündigung 

 
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs rechtfertigt die andauernde und trotz wiederholter 

Abmahnung des Vermieters verspätete Entrichtung der Miete durch den Mieter eine Kündi-

gung des Mietvertrags aus wichtigem Grund. Das Gericht bewertet die fortlaufend unpünktli-

che Mietzahlung als gravierende Pflichtverletzung, die eine fristlose Kündigung ermöglicht. 

 

In dem vom Vermieter betriebenen Klageverfahren hatte der Mieter mehrere Jahre die Miete 

erst zur Monatsmitte oder noch später gezahlt. Auch nach mehreren Abmahnungen hat er 

diese Zahlungsweise fortgeführt, obwohl nach dem Mietvertrag die Miete jeweils zum drit-

ten Werktag eines Monats fällig war. Für das Gericht war es unerheblich, dass der Mieter auf 

Grund eines Irrtums davon ausgegangen ist, die Miete erst zur Monatsmitte zahlen zu müs-

sen. 

 

Pflicht zur Stellenausschreibung auch bei Stellen, die mit Leiharbeitnehmern besetzt 
werden sollen 

 
Der Betriebsrat kann die interne Ausschreibung von Arbeitsplätzen verlangen, die vom Ar-

beitgeber dauerhaft mit Leiharbeitnehmern besetzt werden sollen. Dies hat das Bundesar-

beitsgericht entschieden. Zu Grunde lag der Fall eines gemeinnützigen Bildungswerks, wel-

ches sich nicht für verpflichtet hielt, Stellen, die für länger als ein Jahr mit Leiharbeitnehmern 

besetzt werden sollten, intern auszuschreiben. Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts be-

steht kein Anlass, solche Stellen von der Ausschreibungspflicht auszunehmen. Vielmehr soll 

es dem Betriebsrat durch die interne Ausschreibung ermöglicht werden, den innerbetriebli-

chen Arbeitsmarkt zu aktivieren und einer Verärgerung der Belegschaft über die 

Hereinnahme Außenstehender trotz im Betrieb vorhandener Beschäftigungsmöglichkeiten 

entgegenzuwirken. 
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Keine Gebühr für das Führen eines Darlehenskontos 

 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall verwendete eine Bank gegenüber ihren 

Kunden in ihren Allgemeinen Bedingungen für Darlehensverträge eine Klausel, durch welche 

sie sich beim Abschluss von Darlehensverträgen die Bezahlung einer monatlichen Gebühr 

für die Führung des Darlehenskontos versprechen ließ. 

 

Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei der streitigen Gebührenklausel nicht um 

eine der Inhaltskontrolle von vornherein entzogene Preisklausel, weil die Kontoführungsge-

bühr nicht der Abgeltung einer vertraglichen Gegenleistung oder einer zusätzlichen Sonder-

leistung der Bank, sondern ausschließlich eigenen buchhalterischen bzw. Abrechnungszwe-

cken dient.  

 

Der hiernach eröffneten Inhaltskontrolle hält die Klausel nicht stand, weil sie der Bank die 

Erhebung von Entgelten für Tätigkeiten ermöglicht, die sie im eigenen Interesse erbringt. 


